
Laufende Rechtsetzungs­
projekte

Im Bereich des Gesellschaftsrechts 
laufen derzeit u.a. folgende Rechtset-
zungsprojekte:

Aktienrechtsrevision: Zu den 
Hauptzielen dieser Revision zählen (i) 
die flexiblere Ausgestaltung der Grün-
dungs- und Kapitalbestimmungen, 
(ii) die Verbesserung der Corporate 
Governance, (iii) die Einführung von 
Geschlechterquoten im Verwaltungs-
rat (VR) und in der Geschäftsleitung 
von Gesellschaften, deren Aktien bör-
senkotiert sind und die gewisse Grös-
senparameter überschreiten, sowie 
(iv) die Anpassung des Aktienrechts 
an das Rechnungslegungsrecht. 

Ferner wird zurzeit in den Eidgenös-
sischen Räten die sog. Konzernver-
antwortungsinitiative (Volksinitiative 
«Für verantwortungsvolle Unterneh-
men – zum Schutz von Mensch und 
Umwelt») beraten. Sie verlangt, dass 
Unternehmen mit Sitz, Hauptverwal-
tung oder Hauptniederlassung in der 
Schweiz die international anerkann-
ten Menschenrechte und Umweltstan-
dards auch im Ausland zu respektie-
ren haben.

Schliesslich haben die Eidgenössi-
schen Räte im März 2017 beschlossen, 
die seit 1937 nicht mehr umfassend 
revidierten Vorschriften über das 
Handelsregister den Bedürfnissen 
der heutigen Praxis anzupassen. So 
wird z.B. inskünftig die AHV-Nummer 
zur Identifizierung natürlicher Perso-
nen im Bereich des Handelsregisters 
verwendet. Weiter sieht das künftige 
Recht Erleichterungen für Gesellschaf-
ten vor. Das revidierte Handelsregis-
terrecht wird zusammen mit der re-
vidierten Handelsregisterverordnung 
und der revidierten Verordnung über 
die Gebühren für das Handelsregister 
voraussichtlich im Jahre 2020 in Kraft 
treten.

Bundesgesetz zur Umset­
zung von Empfehlungen 
des Globalen Forums 
über Transparenz und 
Informationsaustausch 
für Steuerzwecke

Am 21.  Juni 2019 haben die Eid-
genössischen Räte in der Schluss-
abstimmung das «Bundesgesetz zur 
Umsetzung von Empfehlungen des 
Globalen Forums über Transparenz 
und Informationsaustausch für Steu-
erzwecke» angenommen. Die fakulta-
tive Referendumsfrist wird am 10. Ok-
tober 2019 ablaufen. Es ist davon 
auszugehen, dass kein Referendum 
ergriffen wird. Mit dem Inkrafttreten 
ist kurz danach zu rechnen. Dieses 
Gesetz zeitigt weitreichende Konse-
quenzen für das Gesellschaftsrecht 
(vereinfachte Übersicht):

a. Weitgehende Abschaf-
fung der Inhaberaktie

Grundsatz: Inskünftig dürfen nur 
noch Aktiengesellschaften (AGs) 
und Kommanditaktiengesellschaften 
(KmAGs), deren Beteiligungspapie-
re an einer Börse kotiert oder deren 
Inhaberaktien als Bucheffekten aus-
gestaltet sind, Inhaberaktien haben 
(Art.  622 Abs.  1bis revOR). Unklar ist, 
ob diese Vorschrift kraft Verweisung 
in Art. 656a Abs. 2 OR auch für Inha-
ber-Partizipationsscheine gilt. Weiter 
ist unklar, ob diese neue Vorschrift 
auch für Inhaber-Genussscheine gilt.

Rechtsfolgen bei Nichterfüllung 
von Art. 622 Abs. 1bis revOR: 
c	 Hat eine AG oder KmAG, welche 

die oben beschriebenen Voraus-
setzungen nicht erfüllt, 18 Monate 
nach Inkrafttreten dieses Gesetzes 
Inhaberaktien, dann werden die-
se von Gesetzes wegen in (nicht 
vinkulierte) Namenaktien umge-
wandelt. Die Umwandlung wirkt 
gegenüber jeder Person, unabhän-
gig von allfälligen anderslauten-
den Statutenbestimmungen oder 
Handelsregistereinträgen und un-
abhängig davon, ob Aktientitel 
physisch ausgegeben worden sind 
oder nicht. 

c	 AGs und KmAGs, deren Inhaber-
aktien von Gesetzes wegen in Na-
menaktien umgewandelt wurden, 
sind verpflichtet, bei der nächsten 

Statutenänderung ihre Statuten 
an diese Umwandlung anzupas-
sen. Die Handelsregisterämter 
sind verpflichtet, jede Anmeldung 
zur Eintragung einer anderen Sta-
tutenänderung (z.B. Kapitalerhö-
hung oder Sitzverlegung) in das 
Handelsregister zurückzuweisen, 
solange die Statuten der betroffe-
nen AGs und KmAGs nicht an die 
Umwandlung der Inhaberaktien in 
Namenaktien angepasst worden 
sind. 
Suspendierung der Aktionärs-

rechte: Nach Umwandlung der In-
haberaktien in Namenaktien ist die 
AG oder KmAG verpflichtet, nur jene 
Aktionäre in das Aktienbuch einzutra-
gen, welche die unter heute gelten-
dem Recht vorgesehene Meldung des 
Erwerbs von Inhaberaktien (Art. 697i 
OR) erfüllt haben. Die Mitglied-
schaftsrechte (z.B. das Stimmrecht) 
jener Aktionäre, welche ihre Melde-
pflicht nicht erfüllt haben, ruhen und 
ihre Vermögensrechte (z.B. das Divi-
dendenrecht) verwirken. Die Gesell-
schaft ist verpflichtet, im Aktienbuch 
zu vermerken, dass diese Aktionäre 
ihre Meldepflicht nicht erfüllt haben 
und die mit den Aktien verbundenen 
Rechte nicht ausgeübt werden kön-
nen.

Klage auf Eintragung in das Ak-
tienbuch: Aktionäre, die ihre Melde-
pflicht gemäss Art.  697i OR nicht er-
füllt haben und deren Inhaberaktien 
von Gesetzes wegen in Namenaktien 
umgewandelt worden sind, können 
innert fünf Jahren nach Inkrafttreten 
dieses Gesetzes mit vorgängiger Zu-
stimmung der Gesellschaft beim Ge-
richt ihre Eintragung in das Aktien-
buch der Gesellschaft beantragen. 
Das Gericht heisst den Antrag gut, 
wenn der Aktionär seine Aktionärs-
eigenschaft nachweist. Heisst das 
Gericht den Antrag gut, ist die Ge-
sellschaft verpflichtet, die Eintragung 
in das Aktienbuch vorzunehmen. Die 
Aktionäre können erst die ab diesem 
Zeitpunkt entstehenden Vermögens-
rechte geltend machen. Die Kosten 
dieses Gerichtsverfahrens trägt der 
gesuchstellende Aktionär.

Endgültiger Verlust der Aktio-
närseigenschaft: Aktien von Aktio-
nären, die fünf Jahre nach Inkraft-
treten dieses Gesetzes beim Gericht 
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ihre Eintragung in das Aktienbuch der 
Gesellschaft nicht beantragt haben, 
werden von Gesetzes wegen nichtig. 
Die Aktionäre verlieren ihre mit den 
Aktien verbundenen Rechte. Die nich-
tigen Aktien werden durch eigene Ak-
tien ersetzt. Aktionäre, deren Aktien 
ohne eigenes Verschulden nichtig 
geworden sind, können unter Nach-
weis ihrer Aktionärseigenschaft zum 
Zeitpunkt des Nichtigwerdens der Ak-
tien innerhalb von zehn Jahren nach 
diesem Zeitpunkt gegenüber der AG 
oder KmAG einen Anspruch auf Ent-
schädigung geltend machen.

b. Meldung der wirtschaft-
lich berechtigten Person

Klarstellungen in Bezug auf die 
Meldung der wirtschaftlich berech-
tigten Person: Seit 1.  Juli 2015 sind 
Erwerber von Aktien einer AG mit 
Sitz in der Schweiz oder von Stamm-
anteilen einer GmbH mit Sitz in der 
Schweiz verpflichtet, der Gesellschaft 
die an den erworbenen Aktien bzw. 
Stammanteilen wirtschaftlich be-
rechtigte natürliche Person zu mel-
den, wenn sie den Schwellenwert von 
25% des Kapitals oder der Stimmen 
erreichen oder überschreiten. In der 
Praxis hat sich für diese Meldepflicht 
der Begriff «GAFI-Meldung» eingebür-
gert, weil diese Meldepflicht im Zuge 
der Umsetzung der Empfehlungen 
der Groupe d’action financière (GAFI) 
eingeführt wurde. Die Gesellschaft 
hat ihrerseits das «Verzeichnis über 
die ihr gemeldeten wirtschaftlich be-
rechtigten Personen» zu führen (sog. 
«WB-Verzeichnis»). Der Gesetzgeber 
hat anlässlich dieser Gesetzesrevi-
sion die Möglichkeit genutzt, einige 
in der Praxis umstrittene und unkla-
re Punkte zu klären, wie z.B. wer als 
wirtschaftlich berechtigte Person 
zu melden ist, wenn eine juristische 
Person meldebegründende Anteile 
erwirbt. Sodann hat der Gesetzgeber 
vorgesehen, dass meldepflichtige An-
teilseigner neu eine Negativmeldung 
absetzen dürfen, wenn die wirtschaft-
lich berechtigte Person nicht identifi-
ziert werden kann.

Rechtsfolgen bei Nichteinhal-
tung der Pflichten: Um sicherzu-
stellen, dass die meldepflichtigen 
Anteilseigner ihre GAFI-Meldepflicht 
erfüllen, hat der Gesetzgeber eine 
Strafbestimmung eingeführt. Die-
se gilt zusätzlich zu den bereits seit 

1. Juli 2015 geltenden Rechtsfolgen im 
Falle der Nichterfüllung der GAFI-Mel-
depflicht durch die meldepflichtigen 
Anteilseigner (Ruhen der Mitglied-
schaftsrechte und Verwirkung der 
Vermögensrechte). Neu werden auch 
die Gesellschaften sanktioniert, wenn 
sie ihre im Zusammenhang mit der 
GAFI-Meldepflicht auferlegten Pflich-
ten nicht erfüllen:
c	 Das nicht vorschriftsgemässe Füh-

ren des WB-Verzeichnisses (und 
des Aktienbuchs bzw. Anteilbuchs) 
stellt einen Organisationsmangel 
dar. Deswegen können Aktionäre, 
Gläubiger oder das Handelsregis-
teramt dem Gericht beantragen, 
die erforderlichen Massnahmen zu 
ergreifen. Das Gericht kann und 
wird wohl in der Regel die Auflö-
sung der Gesellschaft anordnen, 
wenn diese nicht innert angesetz-
ter Frist den rechtmässigen Zu-
stand (wieder-)herstellt.

c	 Zusätzlich werden die meldepflich-
tigen Anteilseigner mit Busse bis 
zu CHF 10 000 bestraft, wenn die-
se (eventual-)vorsätzlich ihre GA-
FI-Meldepflicht nicht erfüllen. Ab 
einer Busse von über CHF 5000 hat 
dies zudem einen Strafregisterein-
trag zur Folge. Ebenso wird mit 
Busse bis zu CHF  10 000 bestraft, 
wer das WB-Verzeichnis (oder das 
Aktienbuch bzw. Anteilbuch) nicht 
vorschriftsgemäss führt oder die 
damit verbundenen gesellschafts-
rechtlichen Pflichten verletzt. Im 
Fokus dieser Strafbestimmung ste-
hen bei AGs die VR-Mitglieder.

BGE 144 III 100 – Recht 
eines VR-Mitglieds auf 
Auskunft und Einsicht

Sachverhalt
A., VR-Mitglied der B. AG, gelangte 

an das Kantonsgericht Obwalden und 
verlangte u.a. Einsicht in die Bücher 
und Akten (Aktienbuch, Protokolle, 
Bücher über den Geschäftsgang etc.) 
der B.  AG. Beide Vorinstanzen wie-
sen die Klage mit der Begründung 
ab, dass die Informationsrechte von 
VR-Mitgliedern gemäss Art.  715a OR 
nicht gerichtlich durchsetzbar seien. 
Die hiergegen erhobene Beschwerde 

in Zivilsachen hiess das Bundesgericht 
teilweise gut.

Entscheidgründe
Das Bundesgericht führte aus, es 

habe die Frage, ob das Recht der 
VR-Mitglieder auf Auskunft und Ein-
sicht nach Art.  715a OR gerichtlich 
durchgesetzt werden könne, in frü-
heren Urteilen ausdrücklich offenge-
lassen. 

Für die gerichtliche Durchsetzbar-
keit spreche, dass die Informations-
rechte gemäss Art.  715a OR notwen-
dig seien, damit ein VR-Mitglied seine 
Führungs- und Aufsichtsaufgaben 
wirksam erfüllen könne. Gewähre das 
Gesetz ausdrücklich einen Anspruch 
(wie vorliegend das Recht auf Aus-
kunft und Einsicht der VR-Mitglieder), 
sei zudem grundsätzlich davon aus-
zugehen, dass dieser auch gerichtlich 
durchgesetzt werden könne, selbst 
wenn dies nicht ausdrücklich gesagt 
werde. 

Das Bundesgericht klärte zudem 
die Frage, in welcher Verfahrensart 
eine Klage auf Einsicht und Auskunft 
gemäss Art.  715a OR durchzusetzen 
sei. Es entschied, dass das summari-
sche Verfahren anwendbar sei. Hier-
für sprächen dessen Flexibilität und 
Schnelligkeit, da Einsichtsrechte re-
gelmässig auf eine zügige gerichtli-
che Durchsetzung angewiesen seien, 
um ihren Zweck zu erfüllen.

Konsequenz
Aufgrund der Klärung dieser seit 

Jahrzehnten umstrittenen Frage 
dürfte es inskünftig vermehrt zu Pro-
zessen kommen, wenn der Verwal-
tungsratspräsident und in der Folge 
der VR einzelnen VR-Mitgliedern die 
Auskunft und Einsicht in die die AG 
betreffenden Dokumente verweigern. 
Dafür spricht auch, dass ein VR-Mit-
glied sein Auskunfts- und Einsichts-
recht im (vergleichsweise) schnellen 
Summarverfahren durchsetzen kann. 

Vor dem Hintergrund dieses Urteils 
sind der Verwaltungsratspräsident 
und in der Folge auch der VR gut be-
raten, inskünftig nur zurückhaltend 
und bei Vorliegen wichtiger Gründe 
einzelnen VR-Mitgliedern Auskunft 
und Einsicht zu verweigern.

Balance-scale
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